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übertragen wurden kam wohl von dem großen Vertrauen welches
das olk den Geiſtlichen 3 ſchenken Pflegt auch die Sparcaſſen
hatten hierzulande mehr Ziehkraft enn Enn rieſter bei der Di
rection var Daher hat obiger Erlaſs miges Aufſehen erregt ndes
Wie man es ieg Bayern die Sache bedeutend nders als bei
un Denn dort ſind die maiffeiſencaſſen Vereine ganz reie bei uns
aber unterliegen ſie der behördlichen Dntrole

AY größeren en hinwiederum mu der Seelſorger
heutzutage „Lehrlings⸗ Geſellen— und Tbeiter Vereine“ ründen
und fördern desgleichen „Kinderbewahr Anſtalten“ Müttervereine“
„Krankenvereine“ und was eben noth thut muſs Vie für das
materielle ſo auch für das geiſtige und geiſtliche Wohl ſeiner Pfarr⸗
inge lebevo beſorgt ſein Qher ſind auch arrbibliotheken“ 3
gründen und ſind thunlichſt der „katholiſche Schulverein“ und der
Salzburger „Univerſitätsverein“ verbreiten Weil das moderne
Theater oft kein wahres Bildungsmittel mehr iſt ſo ſind ſo
manchen Orten auch „Kinder— Geſellen— und Jungfrauen Theater
recht ſehr Qam damit auch Auf dieſem Wege auf die Volks⸗
erziehung heilſam eingewirkt werde wie CS ein durch die ſogenannten
Myſterien die Weihnachts⸗ Faſtnachts und Paſſionsſpiele geſchehen
iſt und hie und da bis zur Stunde geſchieht und ſeit Decennien
durch die Chriſtbaumfeier und Krippenſpiele oder durch Concerte
Gunſten der Chriſtbeſcherung bder Cner Suppenanſtalt recht
vielen Tten ohnehin 9ſchie

Auf und ähnliche Weif kann und ſoll der Seelſorger
jeder In der ſeiner jeweiligen Station entſprechenden Art Die

St Paulus „allen alles“ werden, dann werden ſie ihn Al
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vertreter Gottes IN em ＋

en, nich bloß ſozuſagen für die per
ſonificierte Vorfſehung ondern Umſo gewiſſCTL auch für wahren
„Diener Chriſti“ Jul pertransiit beneéfaciendo. und „Ausſpender
der Geheimniff Gottes“ halten.

Steinerkirchen Johannes Geiſtberger B..
Pfarrvicar.

III (Berechnung des Ertrage der Landwirt
bei Arren erſona — Einkommenſteuer⸗

Bemeſſung Wie könnte man M leichter, zweckdienlicher, praktifcher
und doch zuverläſſiger Weiſe das Erträgnis des Landwirtſchaftsbetriebes
bei Arren ermitteln, dasſelbe M gerechter und illiger und doch
dem Geiſte des Geſetzes entſprechenden Art der Bemeſſung

X. der Per
ſonal

—Einkommenſteuer unterworfen ſehen?

Die Beiſtellung der Ausweiſ und Nachweiſe über die Be
rechnungen des Ertrages der Landwirtfchaft bei Pfarreien, Vie viele

rechnungs⸗Schreibereien verurſacht dieſelbe dem gewiſſenhaften,
legenden Seelſorger (), Qbei noch ungerechnet die Scherereien und
Plackereien der Rechnungsleger mit den Parteien, die oft mit



878

Miſstrauen, ögernd und widerwillig die ausgezahlten größeren und
kleineren Beträge von Arbeitslöhnen durch ſtempelfreie Quittungen
den Pfarrern beſtätigen ollen, amit dieſe Quittungen als Belegs⸗
eilagen dem Einbekenntniſſe beigeſchloſſen werden onnen E
Verſchiedenheit von Arbeiten und Arbeitslöhnen muſs bei den oben⸗
erwähnten Berechnungen oft verzeichnet werden (), deren ins Detail
gehende Berechnung erſt durch zeitraubendes, unvermeidliches Addieren,
Subtrahieren, Multiplicieren, Dividieren der einzelnen Geldbeträge
Untereinander endgiltig feſtgeſtellt werden kann. Den vorerwähnten
kopfzerbrecheriſchen, da menſchliche Nervenſyſtem nicht gerade ſtärkenden
und beruhigenden Schreibereien In der Berechnung des Landwirt
ſchafts⸗Ertrages bei Pfarreien dürfte die nachverzeichnete Berechnungs⸗
weiſe de erwähnten Ttrages u Perſonal⸗Einkommenſteuer⸗Zwecken
viel geringere Schwierigkeiten machen, währen dabei doch der 9E·
ſetzlich geforderten Sicherheit und ahrhei des Einbekenntniſſes des
Nutzens QAus dem Landwirtſchaftsbetriebe gedient ud entſprochen ird

Fechſungskoſten wurden bisher n den Früchten⸗Abſonde⸗
rungs⸗Protokollen der Pfarrproviſoren oder Adminiſtratoren bei den
Getreidegattungen der eil, bei L.  eln und Rüben der Cl
des Geſammt-Brutto⸗Ertrages ohne Abſchlag der Steuern), für
Abdruſchkoſten der Theil des Körnerertrages, für Einbringung
von Heu und Grummet der Theil des Ertrages un Anſchlag 9e
bracht. Prager Statthalterei⸗Erlaſs Nr ahre

Neueſtens hat jedo der Landesculturrath für das Königreich
Böhmen unterm Juli 1895, 2386, en Gutachten dahin ab
egeben, daſs gegenwärtig die Fechſungskoſten bei Körnerfrüchten
regelmäßig den El. des Ttrages, die Abdruſchkoſten 79—76
de Kornertrages, die Fechſungskoſten bei Wieſen ½, bei einmahdigen
Wieſen 3 bei Kartoffeln Ʒ⁴5 bei Uben 75 des Brutto⸗Ertrages
ausmachen.

Da un In allen Provinzen und Kronländern Oeſterreichs
Landesculturräthe von der Regierung eingeſetzt und angeordnet
ſind, we gewiſs auch ähnliche Feſtſtellungen innerhalb des Kreiſes
threr Amtswirkſamkeit erlaſſen oder begutachtet aben, ur (S den
geiſtlichen Herren, 4 mit thren Landwirtſchafts⸗Erträgniſſen
perſonaleinkommenſteuerpflichtig ſind, leicht werden, n ſolch praktiſcher
und zweckentſprechender Weiſe den Nutzen Qus threr pfarrlichen Land
wirtſ 3u berechnen, vorausgeſetzt, daſs die Art der Berechnung
des Itrages der Landwirtſchaft auch vonſeite der ehörden gut⸗
geheißen wird.

Hoſtau (Diöceſe Budweis). Steinbach, Dechant.
XIVe Meſſenſtiftungs⸗Erträge iu ihrem Ver

hältniſſe gegenüber der Perſonal⸗Einkommenſteuer⸗
Bemeſſung fürs ahr 1899.) 1  E des Finanz⸗Miniſterial⸗
Erlaſſes December 1897, 3 64.549, Qan die K. K Finanz


